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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

17.09.1986 

Geschäftszahl 

85/13/0015 

Rechtssatz 

Die AfA für ein bestimmtes Wirtschaftsgut steht - von Ausnahmefällen abgesehen - grundsätzlich dem 
zivilrechtlichen Eigentümer desselben und nicht dem Fruchtgenußberechtigten zu. 
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